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15,947 -, jeweils unveröffentlicht). Im Übrigen wird die Versammlung nach der vom

Antragsteller zuletzt angezeigten Streckenführung, die Gegenstand der Klage ist,

nicht am Platz der Opfer des Nationalsozialismus vorbeiführen.

Die Antragsgegnerin geht selbst nicht von einem thematischen Zusammenhang zwl

sehen dem die (Ein-)Wanderung als Bedrohung formulierenden Versammlungsthe

rna, das einen Bezug zwischen den aktuellen Ereignissen und der europäischen Ge

schichte des 17. Jahrhunderts herstellt, und dem Nationalsozialismus aus, der im all

gemeinen für Angriffskriege und die Ausgrenzung und Ausrottung von Teilen der

deutschen Bevölkerung bzw. ethnischen Minderheiten im 20. Jahrhundert steht.

Ebenso wenig ist hinreichend wahrscheinlich davon auszugehen, dass Vertreter des

Antragstellers die Versammlung nutzen. um rechtsextrem(istisch)e Meinungen zu

verbreiten. Dargetan sind lediglich Anhaltspunkte dafür, dass es sehr vereinzelt von

Seiten einzelner Versammlungsteilnehmer der Versammlung dazu kommen könnte .

Dies gibt aber der Versammlung noch kein rechtsextremes Gepräge, das den erfor

derlichen Zusammenhang zu den in Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 BayVersG bezeichneten Or

ten herstellen könnte, und kann den Vertretern des Antragstellers, die eine Teilnah

me von Rechtsextremisten nicht ersichtlich gefördert haben, nicht zugerechnet wer

den. Im Falle vereinzelter Straftaten kann die Polizei gegen Störer aufgrund des Poli

zeiaufgabengesetzes vorgehen, was sich gegenüber einer Beschränkung der Ver

sammlung oder gar deren Auslösung als das mildere Mittel darstellt. Der Umstand,

dass rechtsextrem eingestellte Personen Migration ebenfalls als Bedrohung empfin

den und diese gesellschaftspolitische Anschauung mit Vertretern des Antragstellers

teilen, führt nicht zu einer erheblichen Verletzung grundlegender sozialer oder ethi

scher Anschauungen. Für die Frage , ob grundlegende soziale oder ethische An

schauungen erheblich verletzt sind, kann nur der Meinungsinhalt als solcher ent

scheidend sein, nicht aber, welche Person eine bestimmte Meinung oder Anschau

ung innehat. Ebenso wenig führt der zeitliche Zusammengang der Versammlung mit










